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4-4 —

Niàlegunq seiner weltlichen Regierung und der

damit verbundenen Güter und Einkünfte, dagegen
in Absicht auf das dem Kloster zugehörige Eigenthum

gemacht, und diese Reservation sich zehn Tage hernach

von dem souveraincn Volke hätte bestätigen lassen."

Ungeachtet uns nun die Ceßionshandlung von 1798
überhaupt wohlbekannt war, der damals gemacht seyn

sollende Vorbehalt aber unsers Wissens dabey nur
sehr dunkel zum Vorschein kam, so hieften wir es in
unserm geziemenden Rapporte vom i?> Oct. a. p. für
durchaus crfoderlich: Eine allenfalls wirklich vorhan-
dene Urkunde jener Ceßion, worinn eben der mchrge-

dachte Vorbehalt des dem Stift zugehörigen Ei-
gcnlhums enthalten seyn soll, nebst der Consirmalion
desselben abseile der St. Gallischen Landsgcmeinde, «n

beglaubigter Abschrift zu Handen zu bringen.

Ueber alle dieses erhielten wir folgende, gewiß in
mchrern Rüksichten nichts weniger als unmertwürdige
Auskunft. Die Uebergcoung der welllichen Herrfchaft
des Stifts St. Gallen sey nämlich auf folgende Weife
vor sich gegangen:

„Den 4. Februar 1798 wurde auf Verlangen des

Fürst!, Stifts der Land rath zufammenderuftn, wel.
cher 51 Mitglieder stark im Wirthshaus zum Nößlt in
der La n g g a fse unweit S t. G allen erschien. Der

Hr. Kanzler Gschwcnd und der Stistssecretair P.
H ein r. Müller erklärten kc. tc. daß sie, ans Auftrag
des Stifts, die Landesregierung in die Hände der Land-

leute niederlegen, obwohl solches nur in so weit
freywillig geschehe, als die Zeirumstände es ge.

bietrisch erfodern. Das Fürstl. Stift sehe sich zwar

nicht dazu gezwungen, lege aber dennoch feine

weltliche Macht als ein Opfer auf den Altar des Landes,

und erbiete sich (in der Hoffnung, daß das^Zolk den

Werth einer solchen Wohlthat erkennen werde) in der

Seetforge zu ersetzen, was das Fürstl. Stift im Weltli-
cheu zu thun entsage. — Der Fürst befand sich da-

mais zu Wyl.
(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
!.es cinq Lettres 6s mon âmi, ou observations Zsnê-

raies sur i'organilktion 6u (lanton 6e Vau6. 8-

(Lausanne, stout iZoi). S. Z?.

Der Pfarrer Mo nn er on ist, wie man versichert,

Verfasser dieser, durch den im Nouvelliste Vaudots vor
einiger Zeit abgedruktcn, und von B. Glaire her.
rührenden Organifationsplan für den Canton Waadt
veranlaßten Briefe. Er findet überhaupt in jenem Ent.
wmffe, democratjfchcn Vorurthcilc« noch zu viele Opfer
gebracht ; er sieht barmn die Erdrückiing der Städte : die
alten Vorrechte der l ztern verlangt er zwar nicht zurück,
allein das Uebergewicht, das man den Dörfern in den
neuen Entwülssen einräumt, scheint ihm nicht minder
ungerecht, und dazu auch sehr ungereimt zu seyn. Die
Resultate dieses Uebcrgewichtes werde» seyn: Vernich-
tung des ersten und schönsten Eigenthums der Nation,
der Zehnden und Bodenzinse; Htnwälzung des grösten
Theils der neuen Abgaben auf die Städte, die unter die.
sem Druck erliegen müssen; Zerstörung aller llnterrichts.
Bildungs- und Unterstützungsanstalten, die sich in den
Städten finden, und die für das Land so wohlthätig
waren; stete Umtriebe endlich der Intriganten, aller
Verkehrtheiten und alles Elendes, die sich in ihrem Ge.
folge finden.

Der Vf. schlägt vor, es sollen die Städte zu den Can.
tonaldietcn 12 und die Landschaft eben so viel Deputirte
senden; zu tiefen sollen 4 Depulirte der Geistlichkeit,
4 der Gerichlssiellcn, und 2 der Untcrrichtsansialten sich

gesellen. — Anstatt der vorgeschlagenen Einrichtung der
Munizipalitäten wünscht er die Wiederherstellung der
Orlsbürgerfchafte» (Bourgeoisies). — Zuchtpolizeyge«
richte verwirft er, als eine Nachahmung Frankreichs
die für die sittlichere Schweitz durchaus nicht passe, w»
hingegen die S i tte n g er i ch te crfoderlich seyn:
„Die christliche Religion soll als die geheiligte Grund,
läge unserer Cantonalverfassung angesehen werben. "
Hier folgen dann lange Declamationcn über Hcrabwür-
digung der Religion und der Neligionslehrer seit der
Revolution wie es unter gewissen Geistlichen Mode ist,

die nicht wissen, daß g era d e sie es sind, die
durch so armselige Ausbrüche ihrer klcinlichten Eitelkeit,
sich selbst, und ben'Leuten die zwischen würdige»
und unwürdigen Geistlichen nicht zu unterscheiden wissen,

ihren Stand verächtlich machen.... Man höre

die Iammerkiage i „ OusIIes savantes 6: juciicienses 6e^

nominations on a substituées à ceiles qui êtoient rsques l
8avie? vous que notre sainte steligion^ns sut que la

cku stviev. vous oui 6ire avant 98,
qu'OstetVi'M 8e Turretin, que Virer 8: Oscoloippaele,

que 8t. )e»n âe )êlus Lluist sustent à à
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